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SCHWEIZERISCHE STIFTUNG
„FÜR DAS ALTER"

Neuchâtel und Zürich, den 24. Januar 1938.

An den h. Bundesrat der
Schweizerischen Eidgenossenschaft,

Bern.
Hochgeachteter Herr Bundespräsident,
Hochgeachtete Herren Bundesräte!

Mit lebhaftem Interesse verfolgen wir die Beratungen
über einen Gegenentwurf der Bundesver-
Sammlung für Übergangsbestimmungen zu
A r t. 34quciter der BV. betreffend die Alters-
und Hinterlassenenversicherung,

Für das Finanzprovisorium 1938 hatten wir Ihnen in
unserer Eingabe vom 3. Juli 1937 eine Erhöhung des Bun-
desbeitrages an unsere Stiftung auf höchstens 1% Millio-
nen Franken vorgeschlagen. Damit wäre das Defizit unseres
voraussichtlichen Fürsorgebedarfes von Fr. 4 830 000 für
42 000 imJahre 1938 zu unterstützende Greise knapp
gedeckt worden. Leider haben Sie und die Bundesver-
Sammlung unsere Vorschläge im Finanzprovisorium nicht
berücksichtigen zu können geglaubt. Dafür haben Sie, was
wir dankbar anerkennen, in Ihrem Gegenvorschlag zur
Initiative eine Erhöhung des Bundesbeitrages an unsere
Stiftung vorgesehen. Allerdings tragen Sie den von Jahr
zu Jahr wachsenden Ansprüchen an die freiwillige Alters-
fürsorge keine Rechnung. Denn es ist schon heute klar,
daß ein Bundesbeitrag von 1% Millionen Franken zwar
für 1938/39, nicht aber für die folgenden Jahre genügt.

Nachdem die Beratungen der nationalrätlichen Kom-
mission und die Verhandlungen mit dem Initiativkomitee
ergeben haben, daß der ursprüngliche Entwurf zu einem
Gegenvorschlag abgeändert werden muß, erlauben wir uns,
Ihnen auch unsere Vorschläge für die Gestaltung der Über-
gangsbestimmungen zu unterbreiten.
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1. Eine zeitliche Befristung der Über-
g a n g s b e s t immu n g e n auf die Dauer von
höchstens zehn Jahren scheint uns ge-
boten.

Sowohl Sie als auch wir und wohl die Mehrheit des
Schweizervolkes wünschen eine Altersversicherung und
sind deshalb gegen die Initiative, weil ihre Annahme das

spätere Zustandekommen der Versicherung gefährden
würde. Um zu verhüten, daß die Übergangsbestimmungen
die Bundesaltersfürsorge verewigen, müssen sie zeitlich
befristet werden

2. Die fortschreitende Überalterung der
Bevölkerung und die wachsende Not der
Greise erheischen ein allmähliches Stei-
gen der Bundesbeiträge.

Gegenüber den bisherigen 7 Millionen Franken an die
Kantone und 1 Million Franken an die Stiftung für das

Alter würde die Gewährung eines anfänglichen Bundes-
beitrages von 10 Millionen Franken an die Kantone und
2 Millionen Franken an die Stiftungen für das Alter und
für die Jugend für das Jahr 1939 einen willkommenen Aus-
bau der Alters- und Hinterlassenenfürsorge erlauben. Wir
empfehlen eine jährliche Erhöhung des Bun-
desbeitrages um 1 Million Franken, wovon
'/s an die Kantone und A an die beiden Stiftungen, so daß

im Laufe von 10 Jahren der Bundesbeitrag 21 Millionen
Franken erreichen würde. Unser Vorschlag ist nicht bloß

vom fürsorgerischen Standpunkt aus gerechtfertigt. Er
bringt auch keine wesentliche finanzielle Mehrbelastung
des Bundes, der nach und nach vermehrte Mittel bereit-
stellen muß. Er ist auch politisch erwägenswert, da er
weiten Volkskreisen mehr einleuchten dürfte als eine plötz-
liehe Verdoppelung des Bundesbeitrages.

3. Die Wiederaufnahme der Arbeiten für
ein Bundesgesetz über die Alters- und
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Hinterlassenenve'r Sicherung sollte zuge-
sichert werden.

Die Mehrheit des Schweizervolkes hat sich 1925, aber
auch 1931 zugunsten einer Altersversicherung ausgespro-
chen. Im Gegenentwurf der Bundesversammlung muß deut-
lieh zum Ausdruck gelangen, daß er eine Versiehe-
rung, nicht eine bloße Fürsorge anstrebt. Darum und
nicht um ein Mehr oder Weniger an Bundessubventionen
muß der Kampf gehen. Dann wird die Volksmehrheit auch
für den Gegenentwurf stimmen.

4. Für den Zeitpunkt des Inkrafttretens
eines Bundesgesetzes über die Altersver-
Sicherung kann die Erhöhung des Bundes-
beitrages auf 25 Millionen Franken ver-
sprochen werden.

Nach Annahme eines Versicherungsgesetzes fällt das

Hauptbedenken gegen einen so hohen Bundesbeitrag dahin.
Voraussichtlich wird ja die alte Generation nicht mehr in
die Versicherung einbezogen werden können, sondern an
die Fürsorge verwiesen werden müssen.

Wir bitten Sie, unsere auf Grund jahrelanger Erfah-
rungen in der Altersfürsorge gemachten Vorschläge wohl-
wollend prüfen und gemäß Ihrer bisherigen Anerkennung
der Tätigkeit unserer Stiftung insoweit berücksichtigen zu
wollen, daß die freiwillige Altersfürsorge entsprechend der
wachsenden Altersnot sich weiter entfalten kann.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundespräsident,
hochgeachtete Herren Bundesräte, die Versicherung unse-
rer ausgezeichneten Hochachtung.

Namens des Direktionskomitees :

Der Präsident:
Dr. C. de M a r v a 1.

Der Sekretär:
W. A m m a n n.
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